
1236 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (686 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Arbeitneh
merschutzgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetl 
und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetl 

geändert werden 

Durch die in der gegenständlichen Regierungs
vorlage vorgeschlagene Änderung des Arbeitneh
merschutzgesetzes soll nunmehr bereits bei 250 
statt bisher bei 500 Arbeitnehmern di~ Errichtung 
eines sicherheitstechnischen Dienstes vorgeschrie
ben sein. Weiters soll nunmehr bereits bei 
250 Arbeitnehmern eine Verpflichtung zur betriebs-. 
ärztlichen Vorsorge bestehen, wobei für Unterneh
men mit Filialbetrieben die Summe aller Beschäftig:
ten maßgebend sein soll. In Betrieben mit mehr als 
750 Arbeitnehmern soll die Verpflichtung für einen 
eigenen Betriebsarzt bestehen, wobei ab 
1 000 Beschäftigten dieser Betriebsarzt grundsät2:
lieh hauptberuflich tätig sein muß. Neben der bis
herigen beratenden Funktion soll der Betriebsar2:t 
den Auftrag erhalten, bei der Durchführung des 
Arbeitnehmerschutzes mitzuwirken. In der Aufzäh
lung der betriebsärztlichen Aufgaben wurde auch 
stärker als bisher die regelmäßige Beobachtung von 
Arbeitsvorgängen und Arbeitsmethoden in bezug 
auf ihre gesundheitlichen Auswirkungen betont. 
Sofern keine ausreichende Betreuung gegeben ist, 
soll das Arbeitsinspektorat das Recht erhalten, dem 
Betrieb Mindesteinsatzzeiten für die betriebsärztli
che Betreuung der Arbeitnehmer aufzutragen. Um 
als Betriebsarzt tätig zu sein, wird der Nachweis 
des Besuches einer durch den Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz und dem Bundesmi
nister für soziale Verwaltung anerkannten arbeit:,
medizinischen Ausbildung verlangt. 

Durch eine Änderung des Arbeitsverfassungsg,!
setzes soll die Mitwirkung des Betriebsarztes an der 
Bestellung der betriebseigenen betriebsärztlithe:n 
Betreuung und der Leiter des sicherheitstechni
schen Dienstes geregelt werden. Die im § 1 CIS 
ArbvG bestehende Anfechtung der Kündigung 

wegen einer Tätigkeit als Sicherheitsvertrauensper
son soll auch für Leiter des sicherheitstechnischen 
Dienstes und Ärzte im betriebseigenen betriebsärzt
lichen Dienst gelten. 

Durch eine Änderung des ASVG soll eine ent
sprechende Anpassung an die oben erwähnten 
Anderungen des Arbeitnehmerschutzgeseties erfol
gen und unter anderem die allgemeine Unfallver
sicherungsanstalt berechtigt werden, arbeitsmedizi
nische Untersuchungs-, Behandlungs- und For
schungsstellen (arbeitsmedizinische Zentren) zu 
errichten, zu erwerben und zu betreiben oder sich 
an solchen Einrichtungen zu beteiligen. 

Der Ausschuß fÜr soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit- . 
zung am 8. Oktober 1981 erstmals in Verhandhing 
genommen und einstimmig beschlossen, einen 
Unterausschuß zur Vorbehandlung der Regie~ 
rungsvorlageeinzusetzen:. Diesem Unterausschuß 
gehörten von der Sozialistischen Partei Österreichs 
die Abgeordneten S t ein hub er, Hell w a g
ner, Egg, Rechberger, Willinger, von 
d~r Österreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Maria Stangl, Dr. Hafner, Dr. Wiesin
ger, Dr. Sc h w i m m e r und von der Freiheitli
chen Partd Österreichs der Abgeordnete Dr. Jörg 
Hai der an. Nach dem Ausscheiden des Abge
ordneten Hell w a g n e r aus dem Nationalrat, 
am 12. Mai 1982, gehörte an seiner Stelle die Abge~ 
ordnete Maria Me tz k e r dem Unterausschuß 
an. 

Der Unterausschuß hat nach seiner konstituie
renden Sitzung am 8. Oktober 1981 die Regie
rungsvorlage in seinen Sitzungen am 4. November 
1981,25. Juni 1982 und 30. September 1982 in Ver-

. handlung genommen. Dabei wurden zahlreiche 
Änderungen an der Regierungsvorlage vorgenom
men und über einen Gesetzentwurf mit Ausnahme 
der Bestimmungen des § 21 Abs.6, des § 22 c 
Abs. 2 und des § 22 e Abs. 1 des Arbeitnehmer
schutzgesetzes sowie des §343 b Abs. 4 ASVG Ein
vernehmen .erzielt. 

1236 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 9

www.parlament.gv.at



2 1236 der Beilagen 

In der Sitzung des Ausschusses für soziale Ver
waltung am 12. Oktober 1982 hat der Obmann
stellvertreter d.es Unterausschusses, Abgeordneter 
Dr. Schwimmer, einen mündlichen Bericht übet die 
Beratungen des Unterausschusses erstattet. Außer
dem wurde dem Ausschuß ein schriftlicher Bericht 
über die einvernehmlich im Unterausschuß ange
nommenen Bestimmungen vorgelegt und durch den 
Beschluß des Ausschusses den weiteren Beratungen 
zugrunde gelegt. In der Debatte, an der sich die 
Abgeordneten S t ein hub e r, Dr. K 0 h I -
maier, Maria Stangl, Dr. Puntigam, Dr. 
Jörg Hai der, Dr. S ehr a n z und Dr. 
S c h w i m m e r beteiligten, wurde von den Abge
ordneten S t ein hub e r, Dr. Sc h w i m m e r 
und Dr. Jörg Hai der ein Abänderungsantrag 
betreffend § 22b Abs. 3, § 22 c Abs. 2 des Arbeit
nehmerschutzgesetzes und ein Streichungsantrag 
zu § 343 b Abs.4 ASVG gestellt. Weiters wurde 
vom Abgeordneten S t ein hub e rein Abände
rungsantrag zu § 22 d und vom Abgeordneten Dr. 
K 0 hIrn a i e rein Abänderungsantrag zu § 22 e 
Abs. -1 gestellt. Außerdem wurde vom Ausschuß 
einvernehmlich festgestellt, daß der im Unteraus
schußbericht als offen bezeichnete § 21 Abs. 6 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes als einvernehmlich zu 
betrachten ist. Ferner wurde vom Abgeordneten 
E g g beantragt, den § 22 c Abs. 2 und den § 22 e 
Abs. 1 in der vom Unterausschuß als offen bezeich
neten Fassung unter Berücksichtigung des vorhin 
erwähnten Abänderungsantrages des Abgeordneten 
S t ein hub e r zu beschließen; , 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der vom Unteraus
schuß vorgenommenen Abänderungen unter Ableh
nung des Abänderungsantrages des Abgeordneten 
K 0 hIrn a i e r und unter Ann~hme der übrigen 
ob erwähnten Abänderungs- und Streichungsan
träge teils einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit 
angenommen. 

Weiters wurde vom Ausschuß für soziale Ver
waltung zu § 15 Abs. 3 des Arbeitnehmerschutzge
setzes einstimmig die Feststellung getroffen, daß 
auf Grund _ der letzten medizinischen Erkenntnisse 
auch das Passivrauchen eine gesundheitliche 
Gefährdung darstellt, sodaß ein gesetzlicher Schutz • 
der Nichtraucher vor den Einwirkungen durch 
Tabakrauch geboten erscheint. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen
über der Regierungsvorlage' wird hinsichtlich des 
Art. I betreffend das Arbeitnehmerschutzgesetz fol
gendes bemerkt: 

Zum Entfall von Art. I Z 3 (§ 6 Abs. 1) der Regi~ 
rungsvorlage: 

Die Begriffe ,,Arbeitsvorgänge" und ,,Arbeitsver
fahren" sind allgemein zu verstehen und sehr weit
gehend auszulegen. Eine zusätzliche Anführung 
der Arbeiten im Rahmen der Gesundheitsdienste, 

der Arbeiten bei der Tierhaltung und der Wald
und Holzarbeit ist daher nicht erforderlich. 

Zum EntfaD von Art. I Z 5 (§ 14 Abs. 7) der Regie- . 
rungsvorlage: 

In Wasch- und Umkleideräumen wird ein Schutz 
vor der Einwirkung von T abakrauch für nicht 
erforderlich erachtet. 

Zu § 21 Abs.l: 

Durch die Änderung des zweiten Satzes soll nur 
in jenen Unternehmungen mit mehreren Betrieben 
oder mit außerhalb . des Betriebes gelegenen 
Arbeitsstellen die Verpflichtung zur Einrichtung 
eines sicherheitstechnischen Dienstes auferlegt wer
den, in denen für einen erheblichen Teil der Arbeit
nehmer eine besondere Gefährdung besteht, wie 
Elektrizitätsversorgungsunternehmungen oder 
Bauunternehmungen. 

Zu, § 21 Abs.2: 

Durch die Ergänzung dieses Satzes kann auf 
Antrag des Arbeitgebers auch vom Erfordernis, 
einen sicherheitstechnischen Dienst einzurichten, 

. Abstand genommen werden, wenn es die betriebli
chen Verhältnisse geboten erscheinen lassen. 

Zu § 22 Abs.l: 

Durch die Änderung des zweiten Satzes wird die 
Einrichtung einer betriebsärztlichen Betreuung für 
Unternehmungen mit mehreren Betrieben oder mit 
mehreren räumlich getrennten Arbeitsstellen nur 
verlangt, wenn für einen erheblichen Teil der 
Arbeitnehmer eine besondere Gefährdung besteht. 

Zu §22 Abs. 2: 

Die Änderung des zweiten Satzes entspricht der 
Änderung beim sicherheitstechnischen Dienst im 
§ 21 Abs.2. 

Zu § 22 Abs. 3 und 4: 

Die Anfügung des Abs. 3 entspricht der entspre
chenden Regelung bei den sicherheitstechnischen 
Diensten im § 21 Abs.6. Die mit dem Nacht
schicht-Schwerarbeitsgesetz vorgenommene Ände
rung des Arbeitnehmerschutzgesetzes wurde als 
Abs.4 -in den § 22 aufgenommen. 

Zu § 22 a Abs. 7: 

Die Ergänzung des § 22 a durch' einen Abs. 7 
entspricht der diesbezüglichen Regelung im § 21 
Abs. 6 beim sicherheitstechnischen Dienst. 

Zu § 22 b Abs. 2: 

Die Anerkennung von Ausbildungen für die 
betriebsärztliche Betreuung und die Anerkennung 
einer mehrjährigen betriebsärztlichen Tätigkeit fällt 
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in die Zuständigkeit des Bundesministers für 
Gesundheit und Umweltschutz, der in den Fällen 
der Anerkennung einer mehrjährigen betriebsärztli
chen Tätigkeit das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für soziale Verwaltung herzustellen hat. 
Der letzte Satz des Abs. 2 wurae entsprechend 
einem Vorschlag' der Österreichischelll Ärztekam
mer aufgenommen. 

Zu § 22 b Abs. 3: 

Durch die Beibehaltung der derzc~it geltenden 
Bestimmung soll die Kontinuität bezüglich der 
Unabhängigkeit der Ärzte klarer zum Vorschein 
kommt;n. 

Zu § 22 c Abs. 2: 

Durch die nähere Determinierung der 
Umstände, wann eine Ermächtigung zu erteilen ist, 
soll eine Verfassungs konformität erreicht werden. 

Zu § 22 d: 

Durch die Ergänzung bezüglich der Beiziehung . 
der Interessenvertretungen der Llndwirtschaft 

Egg 

Berichterstatter 

bzw. der in ihr Beschäftigten sollen die speziellen 
Belange in dieser Sparte berücksichtigt werden. 

Zum Entfall der in der Regierungsvorlage vorge
sehenen Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes 
ist zu bemerken, daß die bisher im Art. 11 der 
Regierungsvorlage getroffenen· Regelungen bereits 
durch Art. VI des Nachtschicht-Schwerarbeitsge
setzes, BGBl. Nr. 354/1981, in Kraft getreten sind. 

Zu den Abänderungen im ASVG ist im wesentli
chen zu bemerken, daß die Streichung des in der 
Regierungsvorlage enthaltenen vierten Absatzes 
des §343 b ASVG deswegen erfolgt ist, da im Hin
blick auf den mit der Ärztekammer zustande 
gekommenen Gesamtvertrag diese Bestimmung 
nicht mehr erforderlich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e schi 0 s sen e n • J. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige J. 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 19821012 

De. Schwimmer 

Obmannstellvertreter 

2 
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Bundesgesetz vom XXXXXX 1982, 
mit dem das Arbeitnehmerschutzgesetz Utid 
das Allgemeine Sozialversichetungsgesetz 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I . 
Das Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBI. 

Nr.234/1972, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 144/1974 und BGBI. Nr. 354/1981 wird 
wie folgt geändert: 

1. Im § 5 haben die Abs. 3 und 4 zu lauten: 

,,(3) Abnahmeprüfungen nach Abs. 2 sind von 
Ziviltechnikern des hiefür in Betracht kommenden 
Fachgebietes, fachkundigen Organen des Techni
schen Überwachungs-Vereines oder Amtssachver
ständigen durchzuführen. Der zuständige Bundes
minister kann Prüfbescheinigungen anerkennen, 
die im· Ausland von dort hiezu berufenen Stellen 
ausgefertigt wurden, wenn die Art der geprüften 
Einrichtungen oder Mittel dies erfordert und 
Gewähr dafür gegeben ist, daß damit jedenfalls der 
Zweck einer im Inland durchzuführenden 
Abnahmeprüfung erreicht wird. Der zuständige 
Bundesminister kann ferner einzelne Personen als 
Prüfer für Aufzüge anerkennen, wenn diese Perso
nen nach landesrechtlichen Bestimmungen für die 
Prüfung von Aufzügen zugelassen oder bestellt 
sind. 

(4) Wiederkehrende Prüfungen nach Abs. 2 sind 
von dem im Abs. 3 genannten Personenkreis durch
zuführen. Soweit es sich um Betriebseinrichtungen 
oder Betriebsmittel, mit denen nur Lasten gehoben 
odeF bewegt werden, oder um sonstige mechani
sche Einrichtungen handelt, können diese Prüfun
gen auch von sonstigen geeigneten, fachkundigen 
und hiezu berechtigten Personen vorgenommen 
werden, die auch Betriebsangehörige sein können. 
Als geeignet und fachkundig sind Personen anzuse
hen, wenn sie die für die jeweilige Prüfung notwen
digen fachlichen Kenntnisse. und Erfahrungen 
besitzen und auch die Gewähr für eine gewissen
hafte Durchführung der Prüfungsarbeiten bieten. 
Im Bereich von Eisenbahnen können die besonde-

ren Prüfungen auch von Personen vorgenommen 
werden, die im Verzeichnis gemäß § 15 des Eisen
bahngesetzes 1957, BGBI. Nr. 60, iuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr.305/1976, 
geführt werden." 

2. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 5 sind als 
Abs. 5 und 6 zu bezeichnen. Im Abs. 6 ist die Zitie
rung ,,Abs. 2 und 3" durch ,,Abs. 2 bis 4" zu erset
zen. 

3. Der § 6 Abs. 7 erhäit folg~nde Fassung: 

,,(7) Arbeitsplätze müssen unter Bedachtnahme 
auf die Arbeitsvorgänge und die Arbeitsbedingun
gen entsprechend den Erfordernissen des Schutzes 
des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
gestaltet sein; hiebei ist auch auf die arbeitsphysio
logischen und ergonomischen Erkenntnisse 
Bedacht zu nehmen. Durch geeignete technische 
oder organisatorische Maßnahmen ist, soweit es die 
Art des Betriebes und der Betriebsorganisation 
gestattet, dafür Sorge zu tragen, daß Nichtraucher 
vor der Einwirkung von Tabakrauch geschützt 
sind." 

4. Dem § 15 ist als Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) In Räumen, die den Arbeitnehmern für den 
Aufenthalt während der Arbeitspausen zur Verfü
gung stehen, ist durch geeignete technische oder 
organisatorische Maßnahmen dafür Sorge zu tra
gen, daß Nichtraucher vor der Einwirkung von 
Tabakrauch geschützt sind." 

5. Dem § 16 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Durch geeignete technische oder organisatori
sche Maßnahmen ist dafür Sorge zu tragen, daß 
Nichtraucher vor der Einwirkung von Tabakrauch 
geschützt sind." 

6. Der § 21 erhält folgende Fassung: 

,,(1) In jedem Betrieb, in dem regelmäßig mehr 
als 250 Arbeitnehmer beschäftigt sind, ist vom 
Arbeitgeber ein dem Umfang des Betriebes, der 
Zahl der Beschäftigten sowie dem Ausmaß und 
Grad der allgemeinen Gefährdung entsprechender 
sicherheitstechnischer Dienst einzurichten. In 
Unternehmungen, die mehrere Betriebe im Sinne 
dieses Bundesgesetzes umfassen oder die mehrere 
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räumlich getrennte Arb~itsstellen aufweisen, in 
denen zwar jeweils weniger als 250, insgesamt 
jedoch mehr als 250 Arbeitnehmer beschäftigt wer
den, ist, wt;nn für einen erheblichen Teil der Arbeit-
. nehmer eine besondere Gefährdung besteht, ein 
entsprechender sicherheitstechnischer Dienst einzu
richten. In Betrieben, in denen regelmäßig mehr als . 
1 000 Arbeitnehmer beschäftigt sind, darf jedenfalls 
der Leiter des sicherheitstechnischen. Dienstes mit 
anderen als dem Arbeitnehmerschutz dienenden 
Aufgaben nicht befaßt werden. 

(2) Bei Betrieben, in denen auf Grund ihrer 
Eigenart für die Arbeitnehmer eine besomJ.ere 
Gefährdung besteht, hat das Arbeitsinspektorat bei 
einer geringeren Zahl von Arbeitnehmern dem 
Arbeitgeber durch Bescheid aufzutragen, innerhalb 
einer angemessenen Frist, die nicht mehr als sechs 
Monate betragen darf, einen entsprechenden 
sicherheitstechnischen Dienst einzurichten. Das 
Arbeitsinspekiorat kann auf Antrag des Arbeitsge
bers, wenn es die betrieblichen Verhältnisse unter 
Berücksichtigung des Ausmaßes und des Grades 
der Gefährdung der Arbeitnehmer sowie unter 
Berücksichtigung des Umfanges des Betriebes 
geboten erscheinen lassen, wie in Ranken, Versi
cherungsanstalten oder anderen Elürobettieben, 
durch Bescheid zulassen, daß erst bei einer höheren 
Zahl als 250 Arbeitnehmer ein sicherheitstechni
scher Dienst einzurichten ist oder d:aß in solchen 
Betrieben, in denen regelmäßig mehr als 
1 000 Arbeitnehmer beschäftigt sind, der Leiter des 
sicherheitstechnischen Dienstes auch mit anderen 
als dem Arbeitnehmerschutz dienenden Aufgaben 
beschäftigt werden darf. 

(3) Dem sicherheitstechnischen Dienst müssen 
für die Durchführung seiner Aufgaben das notwen
dige Fach- und Hilfspersonal in entsprechender 
Anzahl sowie die erforderlichen Einrichtungen zur 
Verfügung stehen. Der sicherheitstechnische Dienst 
muß von einem Sicherheitstechniker geleitet wer
den, sofern es sich nicht um Betriebe mit in techni
scher Hinsicht einfachen Arbeitsvorgängen handelt. 
Der Name des Leiters des sicherheitstechnischen 
Dienstes und die Dauer seines Einsatzes im Betrieb 
(Stunden/Woche) sind dem zuständigen Arbeitsin
spektorat mitzuteilen. Sicherheitstechniker müssen 
zumindest Fachkenntnisse besitzen, die jenen ent
sprechen, die nach den hiefür geltenden Rechtsvor
schriften für die Verleihung der Standbezeichnut:J.g 
"Ingenieur" Voraussetzung sind; sie müssen das 
für ihre Tätigkeit notwendige Wissen auf dem 
Gebiet der Sicherheitstechnik sowie entsprechende 
Betriebserfahrungen und Kenntnisse: über die für 
den Betrieb maßgeblichen Arbeitnehmerschutzvor
schriften besitzen. 

(4) Der sicherheitstechnische Dienst hat den 
Arbeitgeber und die Arbeitnehmer bei der Durch
führung des Arbeitnehmerschutzes im Betrieb zu 
unterstützen und zu beraten. Er hat insbesondere 
dahin zu wirken, daß im Betrieb entsprechende 

Einrichtungen und Vorkehrungen für den Arbeit
nehmerschutz vorhanden sind, die gebotenen 
Schutzmaßnahmen angewendet und bestehende 
Mängel von den zuständigen Stellen im Betrieb 
behoben werden. Dem sicherheitstechnischen 
Dienst obliegt ferner die Weiterentwicklung des 
Arbeitnehmerschutzes im Betrieb, die Ausbildung 
und Lenkung der Tätigkeit der Sicherheitsver
trauenspersonen und die Unterweisung der Arbeit
nehmer im Sinne des § 9; außerdem hat er mit der 
betriebsärztlichen Betreuung und dem Betriebsrat 
zusammenzuarbeiten. . Der sicherheitstechnische 
Dienst hat auch in geeigneter Weise das Interesse 
der Arbeitnehmer des Betriebes an Fragen des 
Arbeitnehmerschutzes zu fördern. Der Leiter des 
sicherheitstechnischen Dienstes ist unmittelbar dem 
Arbeitgeber . oder dessen Bevollmächtigten' zu:. 
unterstellen; er hat diesen sowie dem Betriebsrat 
unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn Maß
nahmen zum Schutz des Lebens und der Gesund~ 
heit von Arbeitnehmern notwendig sind. Durch die 
Tätigkeit des sicherheitstechnischen Dienstes wird 
die Verantwortung des Arbeitgebers auf Grund die
ses Bundesgesetzes und der nach diesem Bundesge
setz erlassenen Verordnungen und Verfügungen 
nicht berührt. 

(5) Stellt das Arbeitsinspektorat. fest, daß der 
sicherheitstechnische Dienst unter Berücksichti
gung der Eigenart des Betriebes, der Zahl der 
Arbeitnehmer sowie des Unfallrisikos seine Aufga
ben' nicht ausreichend erfüllen kann, so hat das . 
Arbeitsinspektorat die mindestens erforderliche 
Gesamteinsatzzeit (StundenlWoche) für den 
sicherheitstechnischen Dienst durch Bescheid vor
zuschreiben. 

(6) Vor Erlassung von Bescheiden nach Abs. 2 
und 5 ist dem Betriebsrat und den gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeit-. 
nehmer Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Neben dem Arbeitgeber steht auch dem Betriebsrat 
das Recht zu, gegen diese Bescheide zu berufen. 

7. Der bisherige § 22 wird durch die folgenden 
Paragraphen ersetzt: ' 

"P f I ich t zur Ein f ü h run gei n e r 
betriebsärztlichen Betreuung 

§ 22. (1) In jedem Betrieb, in dem regelmäßig 
mehr als 250 Arbeitnehmer beschäftigt sind, ist vom 
Arbeitgeber eine dem Umfang des Betriebes, der 
Zahl der· Beschäftigten sowie dem Ausmaß und 
Grad der Gefährdung der Gesundheit der Arbeit
nehmer entsprechende betriebsärztliche Betreuung 
einzurichten. Dies gilt auch für Unternehmungen, 
die mehrere Betriebe im Sinne dieses Bundesgeset
zes umfassen oder die mehrere getrennte Arbeits
stellen aufzuweisen, in denen zwar jeweils weniger 
als 250, insgesamt jedoch mehr ills 250 Arbeitsneh
mer beschäftigt werden, wenn für einen erheblichen 
Teil der Arbeitnehmer eine besondere Gefährdung 
besteht. Die betriebs ärztliche Betreuung kann, 
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soweit nachfolgend nicht anderes bestimmt wird, 
durch einen betriebseigenen ArZt, durch Zusam
menschluß mehrerer Betriebe hinsichtlich der 
Errichtung. einer gemeinsamen betriebsärztlichen 
Betreuung, durch' die Inanspruchnahme eines 
arbeitsmedizinischen Zentrums oder einer sonsti
gen überbetrieblich organisierten arbeitsmedizini
schen Versorgungseinrichtuiig erfolgen. In Betrie
ben, in denen regelmäßig mehr als 750 Arbeitneh
mer beschäftigt sind, ist ein betriebseigener Arzt zu 
bestellen. In Betrieben mit mehr als 1 000 Arbeit
nehmern ist die betriebs ärztliche Betreuung haupt
beruflich auszuüben. 

(2) Bei Betrieben, in denen auf Grund ihrer 
Eigenart für die Arbeitnehmer besondere Gefahren 
für die Gesundheit bestehen; hat das Arbeitsinspek
. torat bei einer geringeren Zahl von Arbeitnehmern 
dem Arbeitgeber . durch Bescheid aufzutragen, 
innerhalb einer angemessenen: Frist, die nicht mehr 
als sechs Monate betragen darf, eine entsprechende 
betriebsärztliche Betreuung einzurichten. Das 
Arbeitsinspektorat kann auf Antrag des Arbeitge
bers, wenn es die betrieblichen Verhältnisse unter 
Berücksichtigung des Ausmaßes und des Grades 
der Gefährdung der Gesundheit der Arbeitnehmer 
sowie unter Berücksichtigung des Umfanges des 
Betriebes geboten erscheinen lassen, durch 
Bescheid zulassen, daß erst bei einer höheren Zahl 
als 250 Arbeitnehmer eine betriebsärztliche Betreu
ung einzurichten ist oder daß in solchen Betrieben, 
in denen regelmäßig mehr als 1 000 Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, die betriebsärztliche Betreuung 
nicht hauptberuflich ausgeübt wird. 

(3 ) Vor Erlassung von Bescheiden nach Abs. 2 ist 
dem Betriebsrat und den gesetzlichen Interessen
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitneh
mer Gelegenheit zur . Stellungnahme zu geben. 
Neben dem Arbeitgeber steht auch dem Betriebsrat 
das Recht zu, gegen diese Bescheide zu berufen. 

(4) Für Arbeitnehmer, die in Nachtschichtbetrie
ben im Sinne des Art. VII Abs. 3 NSchG, BGB!. 
Nr. 354/1981, in denen dauernd mindestens 
50 Arbeitnehmer beschäftigt sind, mindestens 
50mal im Kalenderjahr in der Zeit zwischen 22 und 
6 Uhr mindestens sechs Stunden Nachtschichtar
beit verrichten, ist eine betriebsärztliche Betreuung 
einzurichten. Dies gilt nicht, wenn in die Zeit zwi
schen 22 und 6 Uhr regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Arbeitsbereitschaft (§ 5 des Arbeitszeitge
setzes,BGB!. Nr. 461/1969) fällt. 

Aufgaben der betriebs ärztlichen 
Betreuung 

§ 22 a. (1) Die betriebsärztliche Betreuung hat 
die Aufgabe den Arbeitgeber und die Arbeitnehmer 
beim Arbeitnehmerschutz im Betrieb zu unterstüt
zen und zu beraten sowie bei der Durchführung 
des Arbeitnehmerschutzes mitzuwirken, soweit es 
sich hiebei um Angelegenheiten des Gesundheits
schutzes, der Gesundheitsprophylaxe, der Ai-beits-

hygiene, der Arbeitsphysiologie und Arbeitspsycho
logie sowie der Ergonomie im Betrieb handelt. 

(2) Der Leiter der betriebsärztlichen Betreuung 
hat dem Arbeitgeber oder dessen Bevollmächtigten 
sowie dem ,Betriebsrat unverzüglich Mitteilung zu 
machen, wenn Maßnahmen des Arbeitgebers zum 
Schutz des Lebens und der Gesundheit von Arbeit
nehmern notwendig sind. 

(3) Die betriebsärztliche Betreuung hat sich im 
wesentlichen auf vorbeugende Maßnahmen zu 
erstrecken. Sie hat insbesondere durch regelmäßige 
Beobachtung der Arbeitsvorgänge. und Arbeitsme
thüden, Besichtigung der Arbeitsplätze sowie durch 
Information über die verwendeten Arbeitsstoffe 
und Bedingungen der Arbeitsumwelt auf die mögli
chen Zusammenhänge zwischen Arbeit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer zu achten. Zur Erfül- . 
lung dieser Aufgaben ist der Arzt berechtigt, die 
notwendigen Untersuchungen durchzuführen. Die 
betriebsärztliche Betreuung hat ferner in ihrem 
Aufgabenbereich dahin beratend zu wirken, daß im 
Betrieb entsprechende Einrichtungen und Vorkeh
rungen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitneh
mer vorhanden sind oder die notwendigen Maß
nahmen·· getroffen, die gebotenen Schutzmaßnah
men angewendet und bestehende Mängel von den 
zuständigen Stellen im Betrieb behoben werden. Zu 
den Aufgaben gehört auch die Weiterentwicklung 
des Gesundheitsschutzes im Betrieb, die Überwa
chung der Tätigkeit der Personen, .. die für Erste
Hilfe-Leist\Jng zur Verfügung stehen, sowie nöti
genfalls deren Aus- und Weiterbildung, die Zusam
menarbeit mit dem sicherheitstechnischen Dienst 
und dem Betriebsrat sowie die Mitwirkung bei der 
Ausbildung und Lenkung der Tätigkeit der Sicher
heitsvertrauenspersonen; sie hat auch in geeigneter 
Weise das Interesse der Arbeitnehmer an Fragen 
des Gesundheitsschutzes im Betrieb zu fördern. 

(4) Der betriebsärztlichen Betreuung obliegt, 
sofern eine. Ermächtigung hiezu vorliegt, die 
Durchführung ärztlicher Untersuchungen der· 
Arbeitnehmer im Sinne der Bestimmungen des § 8 
dieses Bundesgesetzes; liegt eine Ermächtigung 
nicht vor oder erscheint die Durchführung dieser 
Untersuchungen durch betriebsfremde Einrichtun
gen zweckmäßiger, ist auf die Vornahme der 
Untersuchungen zu achten. 

(5) Der betriebsärztlichen Betreuung obliegt 
auch die Erste-Hilfe-Leistung bei Unfällen und 
plötzlichen Erkrankungen sowie die organisatori
sche Vorsorge für solche Hilfeleistungen. Eine 
ambulante Nachbehandlung ist nur insoweit zuläs
sig, als die Aufgaben der betriebsärztlichen Betreu
ung nicht gefährdet werden und die ambulante 
Nachbehandlung nicht auf Kosten eines Sozialver
sicherungsträgers erfolgt. 

(6) Stellt das Arbeitsinspektorat. fest, daß die 
betriebs ärztliche Betreuung unter Berücksichtigung 
der Eigenart des Betriebes, der Zahl der Arbeitneh-
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mer, des. Unfallrisikos SOWie der besonderen 
Gesundheitsgefahren und unter Berücksichtigung 
des . Zeitaufwandes für Vorsorgeuntersuchungen 
sowie der ambulanten Nachbehandlung nicht aus
reichend erfolgen kann, so hat es die mindestens 
erforderliche Gesamteinsatzzeit (Stunden/Woche) 
für die betriebsärztliche Betreuung durch Bescheid 

. vorzuschreiben. 

(7) Vor Erlassung von Bescheiden nach Abs. 6 ist 
dem Betriebsrat und den gesetzlichen Interessen
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitneh
mer Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Neben dem Arbeitgeber steht auch dem Betriebsrat 
das Recht zu, gegen diese Bescheide zu berufen. 

Ärzte 

§ 22 b. (1) Für die betriebsärztliche Betreuung im 
Sinne des § 22 Abs. 1 müssen das notwendige Fach
und Hilfspersonal in entsprechender Anzahl sowie 
die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung
stehen. Die betriebs ärztliche Betreuung muß von 
einern Arzt geleitet werden. Der Name des Arztes 
und die Dauer seines Einsatzes im Betrieb (Stun
den/Woche) sind dem zuständigen Arbeitsitispek
torat mitzuteilen. Die mit der betriebsärztlichen 
Betreuung befaßten Ärzte sind gemäß den Bestim
mungen . des § 10 des Ärztegesetzes, BGBl. 
Nr.9211949, in der geltenden Fassung zur Wah
rung der ihnen in ihrer beruflichen Eigenschaft von 
den Arbeitnehmern anvertrauten oder bekanntge
wordenen Geheimnisse sowie auch hinsichtlich der 
ihnen bekanntgewordenen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse verpflichtet. Dies gilt auch für 
das Fach- und Hilfspersonal. 

(2) Für die betriebsärztliche Betreuung dürfen 
nur solche Ärzte herangezogen werden, die zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im 
Sinne der Bestimmungen des Ärztegesetzes 
berechtigt sind und das für diese Tätigkeit notwen
dige Wissen auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin 
sowie auch Kenntnisse über die maßgeblichen 
Arbeitnehmerschutzvorschriften nachweisen. Als 
Nachweis hierüber gilt die Bestätigung, daß sich 
der Arzt einer vom Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz anerkannten Ausbildung unter
zogen hat. Wurde bereits vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes eine· mehrjährige betriebsärztliche 
Tätigkeit ausgeübt, so kann sie vorn Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz im Einverneh
men mit dem Bundesminister für soziale Verwal
tung unter Berücksichtigung von Art und Umfang 
einer solchen Tätigkeit als entsprechende Ausbil
dung anerkannt werden, wenn ein diesbezüglicher 
Antrag innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gestellt wird. Ist eine Ablehnung 
eines solchen Antrages beabsichtigt, so ist vor 
Erlassung des Bescheides die zuständige Ärztekam
mer zu verständigen und ist binnen drei Monaten 
der Versuch eines Einvernehmens mit der Ärzte-

kammer über die beabsichtigte Ablehnung zu 
unternehmen. 

(3) Die Unabhängigkeit der Ärzte, die in der 
betriebs ärztlichen Betreuung tätig werden, gegen
über dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern in 
ärztlichen sowie in sonstigen Belangen, die sich bei 
Durchführung der Aufgaben einer betriebsärztli
chen Betreuung ergeben, muß gewährleistet sein. 

Einrichtungen der betriebsärztli-
chen Betreuung 

§ 22 c. (1) Durch Verordnung können nähere 
Vorschriften erlassen werden, welchen Anforde
-rungen Einrichtungen ~ach § 22 .. Abs. 1 in bezug 
auf Ausstattung, Zahl der tätigen Arzte im Hinblick 
auf die zu betreuenden Arbeitnehmer und arbeits
organisatorische Erfordernisse zu entsprechen 
haben. 

(2) Arbeitsmedizinische Zentren, sofern sie nicht 
von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt auf 
Grund einer Verordnung gemäß § 22 e Abs. 1 
errichtet und betrieben werden, und sonstige über
betrieblich organisierte' arbeitsmedizinische Versor
gungseinrichtungen dürfen zur Erfüllung der Ver
pflichtung zur betriebsärztlichen Betreuung von 
Arbeitnehmern nur in Anspruch genommen wer
den, wenn sie vom Bundesminister für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz hiezu ermäch
i:lgt wurden. Die Ermächtigung ist .!lur . dann zu 
erteilen, wenn die Einrichtung über Arzte mit ent
sprechender arbeitsmedizinischer Ausbildung 
(22 b) verfügt. 

Beirat für Berufungen in Angele
gen h e i t end erb e tri e b s ärztli ehe n 

Betreuung 

§ 22 d. Im Fall einer Berufung gegen Bescheide 
in Angelegenheiten der betriebs ärztlichen Betreu
ung entscheidet der Bundesminister für soziale 
Verwaltung nach Anhörung eines Beirates, dem 
unter Vorsitz des leitenden Beamten des Zentral
Arbeitsinspektorates, der leitende Arzt beim Zen
tral-Arbeitsinspektorat, ein Vertreter des Bundes
ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, je 
zwei von der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, dem Österreichischen Arbeiterkammer
tag, der Österreichischen Ärztekammer genannte 
Vertreter angehören; handelt es sich jedoch um 
Angelegenheiten, die Arbeitnehmer in der Land
und Forstwirtschaft betreffen, ist je ein Vertreter 
von der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts
kammern und vom Österreichischen Landarbeiter
kammertag zusätzlich beizuziehen. 
Arbeitsmedizinische Untersu
chungs-, Behandlungs- und For
schungsstellen der Allgemeinen 

U nf all versieh e ru n gs an s ta I t 

§ 22 e. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung kann durch Verordnung die Allgemeine 
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Unfallversicherungsanstalt beauftragen, arbeitsme
dizinische Untersuchungs-, Behandlungs- und For
schungsstellen (arbeitsmedizinische Zentren) einzu
richten und zu betreiben, wenn in einzelnen Teilen 
des Bundesgebietes die vorhandene gewerbliche 
bzw. industrielle Struktur des in Betracht kommen
den Gebietes und die Bedachtnahme auf beste-

, hendc Einrichtungen der betriebsärztlichen Betreu
ung den Betrieb eines arbeitsmedizinischen Zen
trums notwendig erscheinen lassen. In der Verord~ 
nung ist der räumliche Bereich, der für ein 
bestimmtes arbeitsmedizinisches Zentrum jeweils 

. als Einzugsgebiet in Betracht kommt, abzugrenzen. 

(2) Vor Erlassung einer Verordnung im Sinne 
des Abs. 1 hat der Bundesminister für soziale Ver
waltung die nach dem Einzugsgebiet des jeweiligen 
arbeitsmedizinischeri Zentrums örtlich in· Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Ärzte sowie der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
anzuhören .. Befindet sich das Einzugsgebiet eines 
arbeitsmedizinischen Zentrums im Bereich zweier 
oder mehrerer Bundesländer, so geht das Anhö
rungsrecht auf die Österreichische Ärztekammer, 
den Österreichischen Arbeiterkammertag und die 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft über. 

(3) Die Arbeitgeber, deren Betriebssitz im Ein
zugsgebiet eines arbeitsmedizinischen Zentrums 
liegt und die nicht durch sonstige im § 22 Abs. 1 
bezeichnete Maßnahmen die betriebsärztliche 
Betreuung sichergestellt haben, haben für oie Inan~ 
spruchnahme der arbeitsmedizinischen Zentren 
durch die bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer 
einen angemessenen Kostenersatz zu leisten, dessen 
Höhe von der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt kostendeckend festzusetzen ist." 

8. In den §§ 18 Abs. 3 sowie 23 Abs. 1 und 3 tritt 
anstelle der Bezeichnung "betriebsärztlicher 
Dienst" die Bezeichnung "betriebsärztliche Betreu
ung". 

9. Im § 31 Abs. 1 ist der Betrag ,,30 000 S" durch 
,,50 000 S" und im Abs. 2 der Betrag ,,15 000 S" 
durch ,,50000 S" zu ersetzen; ferner haben in die
sem Ansatz lit. I und m zu lauten: 

,,1) keinen oder einen nicht entsprechenden 
sicherheitstechnischen Dienst einrichten 
(§ 21), 

m) keine oder eine nicht entsprechende 
betriebsärztliche . Betreuung einrichten 
(§§ 22, 22 a und 22 b)." 

1 O. Im § 31 Abs. 3 ist der Betrag ,,5 000 S" durch 
,,20 000 S" und im Abs. 4 der Betrag ,,1 000 S" 
durch ,,2 000 S" zu ersetzen. 

Artikel 11 

(1) Das Allgemeine Sozialver~icherungsgesetz, 
BGB!. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundesge-

setz.e BGB!. Nr. 266/1956, BGB!. Nr.171/1957, 
,BGB!. Nr. 294/1957, BGB!. Nr. 157/1958, BGB!. 
Nr.293/1958, BGB!. Nr.65/1959, BGB!. 
Nr.290/1959, BGB!. Nr.87/1960, BGB!. 
Nr.168/1960, BGB!. Nr.294/1960, BGB!. 
Nr.13/1962, BGBL, . Nr. 85/1963, BGB!. 
Nr.184/1963, BGB!. Nr.25311963, BGB!. 
Nr.320/1963, BGB!. Nr.301/1964, BGB!.· 
Nr.81/1965, BGB!. Nr.96/1965, BGB!. 
Nr.220/1965, BGB!. Nr.309/1965, BGB!. 
Nr.168/1966, 'BGB!. Nr.67/1967, BGB!. 
Nr.201/1967, BGB!. Nr.6/1968, BGB!. 
Nr.282/1968, BGB!. Nr.17/1969, BGB!. 
Nr.446/1969, BGB!. . Nr. 385/1970, BGB!. 
Nr.373/1971, BGB!. Nr.473/1971, BGB!. 
Nr.16211972, BGB!. Nr.31/1973, BGB!. 
Nr.23/1974, BGB!. Nr.775/1974, BGB!. 
Nr.704/1976, BGB!. Nr.648/1977, BGB!. 
Nr.280/1978, BGB!. Nr.34211978, BGB!. 
Nr.458/1978, BGB!. Nr.684/1978, BGBl. 
Nr.530/1979, BGB!. Nr. 58511980, BGB!. 
Nr. 282/1981 und BGB!. Nr: 588/1981 wird geän
dert wie folgt: 

1. Dem § 24 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ist 
überdies berechtigt, naCh- MaEga5e-eiilerYerord
nung im Sinne des § 22 e des Arbeitnehmerschutz
gesetzes, BGB!. Nr. 2H/1972.,-ar.beitsmedizinische 
Untersuchungs-, Behandlungs~ und Forschungsstel
len (arbeitsmediziriische Zentren) zu errichten, zu 
erwerben und zu betreiben' oder 'sIch' an solchen 
Einrichtungen zu beteiligen." 

2. § 172 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die Vorsorge umfaßt auch die Forschung nach 
den wirksamsten Methoden und Mitteln zur Erfül
lung dieser Aufgaben sowie der sonstigen Aufgaben 
im Bereich der arbeitsmedizinischen Betreuung der 
Versicherten, soweit 'aeren- Durchführung der 
Unfallversicherung übertragen ist." 

3. § 341 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Für Verträge zwischen den Trägern der 
Unfall- und Pensiönsversicherung und den freibe
ruflich tätigen Ärzten zum Zwecke der Leistungs
erbringung (§ 338 Abs. 2 erster Satz) gelten unbe
schadet der Bestimmungen des § 343 b die Abs. 1 
und 3 entsprechend." . 

4. Nach § 343 a ist § 343 b mit folgendem Wort-
laut einzufügen: . 

"G e sam t ver t rag für die Dur c hf ü h
rung der arbeitsmedizinischen 
Betreuung durch die Allgemeine 

U n fa live r s ich e rU n g san s tal t 

§ 343 b. (1) Zwischen dem Hauptverband und 
der Österreichischen Ärztekammer .. ist ein für die 
Vertragsparteien verbindlicher Gesamtvertrag ab-
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zuschließen, der für den Fall. der Errichtung und 
des Betriebes arbeitsmedizinischer Untersuchungs-, 
Behandlungs- und Forschungsstellen (arbeitsmedi
zinischer Zentren) auf Grund einer Verordnung im 
Sinne des § 22 e des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
die Tätigkeit und die Vergütung der in diesen Ein
richtungen freiberuflich tätigen Ärzte regelt; dieser 
Gesamtvertrag bedarf der Zustimmung der Allge
meinen Unfallversicherungsanstalt. 

(2) Für den Abschluß eines Einzelvenrages im 
~inne des Geamtvenrages nach Abs. 1 kommen nur 
Arzte in Betracht, die die im § 22 b Abs. 2 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes genannten Vorausset
zungen erfüllen. 

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen der 
§§ 338 bis 351 sinngemäß, soweit in den Abs. 1 und 
2 nichts anderes bestimmt ist." 

Artikel III 

Schlußbestimmungen 

(1) An. I Z 6 und 7 treten am 1. April 1983 in 
Kraft. 

(2) Die in Durchführung des An. 1 Z 6 und 7 zu 
erlassenden Verordnungen können bereits vor dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der durchzuführenden 

gesetzlichen Bestimmung erlassen werden; sie tre
ten jedoch frühestens mit dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser gesetzlichen Bestimmung in 
Kraft. 

(3) Soweit in andere~ bundesgesetzlichen Vor
schriften auf Bestimmungen verwiesen. wird, die 
durch dieses Bundf:sgesetz geänden werden, erhält 
die Verweisung ihren Inhalt aus den entsprechen
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

( 4) Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes tritt An. V des Nachtschicht
Schwerarbeitsgesetus, BGB!. Nr. 354/1981, außer 
Kraft. 

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist mit Ausnahme des An. I Z 7 (§ 22 b Abs. 2 zwei
ter und dritter Satz) der Bundesminister für soziale 
Verwaltung, hinsichtlich des An. I Z 7 (§ 22 c 
Abs. 1 und 2) im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Gesundheit und Umweltschutz und hin-

. sichtlich des An. I Z 7 (§ 22 c Abs. 1) auch im Ein

. vernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr 
betraut. Die Vollziehung des An. I Z 7 (§ 22 b 
Abs. 2 zweiter und dritter Satz) obliegt dem Bun
desminister für Gesundheit und Umweltschutz, hin
sichtlich des An. I Z 7 (§ 22 b Abs. 2 dritter Satz) 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung. 
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